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 Export  von  lebenden  Schlachttieren

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Die  Bedeutung  von  Exporten  lebender  Schlachttiere  sowohl  in  andere  EU-Staa-
 ten  als  auch  in  Nicht-EU-Länder  nimmt  zu.  So  berichtete  die  AGRAEUROPE
 unter  Berufung  auf  die  ISN-Interessensgemeinschaft  der  Schweinehalter
 Deutschlands  e.  V.  am  28.  September  2009,  dass  im  laufenden  Kalenderjahr
 voraussichtlich  mehr  als  drei  Millionen  Schweine  und  damit  6,5  Prozent  der
 Eigenerzeugung  aus  Deutschland  lebend  exportiert  werden.  Das  Bundesminis-
 terium  für  Ernährung,  Landwirtschaft  und  Verbraucherschutz  (BMELV)  be-
 grüßte  im  Juli  2009  den  Abschluss  eines  Veterinärabkommens  mit  Libyen,  das
 auch  den  Lebendexport  von  Zucht-  und  Mastrindern  umfasst.  Dabei  ist  inzwi-
 schen  wissenschaftlich  anerkannt,  dass  lange  Transporte  eine  hohe  Belastung
 für  die  Tiere  darstellen.  Die  Medien  berichten  immer  wieder  über  tierquälerische
 Langstreckentransporte, vor allem von Rindern.

 Auf  Ebene  der  Europäischen  Union  wird  an  einer  Novellierung  der  EU-Tier-
 schutztransport-Verordnung  (EG)  Nr.  1/2005  gearbeitet,  mit  der  Verbesserun-
 gen  beim  Transport  lebender  Schlachttiere  innerhalb  der  EU  erreicht  werden
 sollen.

 Tierschutz

 1.  Welche  Erkenntnisse  liegen  der  Bundesregierung  über  die  Belastungen
 von  Schlachttieren  bei  Lebendtransporten  vor,  und  an  welchen  Tierschutz-
 standards orientiert sie sich hier?

 Bei  der  Entstehung  von  Belastungen  beim  Transport  handelt  es  sich  um  ein
 multifaktorielles  Geschehen.  In  umfangreichen  internationalen  Studien  unter
 deutscher  Beteiligung  (EU-Projekte  „AIR“  und  „CATRA“  zur  Belastung  von
 Schweinen  und  Rindern  beim  Transport,  EFSA-Projekt  „TRAW“  zur  Erstel-
 lung  von  Leitlinien  für  die  Risikobewertung  beim  Tiertransport),  in  wissen-
 schaftlichen  Berichten  der  Europäischen  Kommission  (2002)  und  der  EFSA
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(2004  a,  b)  und  in  nationalen  Studien  zum  Transport  von  Rindern  und  Schwei-
 nen  (ADR  2000,  Marahrens  et  al.,  2009)  haben  sich  als  bedeutendste  Faktoren,
 die  zu  einer  Belastung  der  Tiere  führen  können,  das  Be-  und  Entladen,  die  Ver-
 sorgung  mit  Futter  und  Wasser,  die  Belüftung  der  Fahrzeuge,  das  Mischen  der
 Transportgruppen  und  die  Dauer  der  Transporte  herausgestellt.  Hierbei  spielen
 sowohl  die  technische  Ausstattung  der  Fahrzeuge  und  der  Verladeeinrichtungen
 als  auch  die  Ladedichten  in  den  Fahrzeugen  sowie  die  Sachkunde  des  beteilig-
 ten  Personals  eine  große  Rolle.  Je  nach  Tierart  und  -kategorie,  der  Dauer  des
 Transportes,  der  Vorbereitung  der  Tiere  auf  den  Transport  und  des  Klimas  bzw.
 des  Wechsels  der  Klimazonen  sind  unterschiedliche  Reaktionen  der  Tiere  auf
 die Belastungen beim Transport zu verzeichnen.

 2.  Wie  wird  die  Einhaltung  des  Tierschutzes  bei  Lebendtransporten  garantiert

 a)  innerhalb der Europäischen Union und

 b)  bei Exporten außerhalb der Europäischen Union?

 Der  Schutz  von  Tieren  beim  Transport  wird  durch  die  Verordnung  (EG)  Nr.
 1/2005  sowie  in  Deutschland  durch  die  nationale  Tierschutztransportverord-
 nung  geregelt.  Die  Überwachung  der  Einhaltung  des  Gemeinschaftsrechts  liegt
 in  der  Verantwortung  der  zuständigen  Behörden  der  Mitgliedstaaten.  Die  Zah-
 lung  von  Ausfuhrerstattungen  beim  Export  von  Zuchtrindern  ist  von  der  Ein-
 haltung  der  gemeinschaftlichen  Vorschriften  bis  zum  Bestimmungsort  im  Dritt-
 land  abhängig.  Entsprechende  Kontrollen  werden  in  Drittländern  von  einer
 Kontroll-  und  Überwachungsgesellschaft  durchgeführt,  die  von  einem  Mit-
 gliedstaat  zu  diesem  Zweck  zugelassen  und  kontrolliert  wird,  oder  eine  amtli-
 che  Stelle  eines  Mitgliedstaats  ist  zuständig.  Bei  Transporten,  für  die  keine
 Ausfuhrerstattungen gezahlt werden, gilt das jeweilige Recht des Drittlandes.

 3.  Wie  viele  Verstöße  gegen  Bestimmungen  des  Tierschutzes  wurden  in  den
 letzten  fünf  Jahren  festgestellt,  und  zu  welchen  Konsequenzen  führten
 diese Feststellungen?

 Daten für 2009 sind noch nicht verfügbar.

 Den  festgestellten  Verstößen  gehen  die  nach  Landesrecht  zuständigen  Behör-
 den  nach.  Eine  Pflicht  zur  Berichterstattung  an  den  Bund  besteht  nicht.  Sind  bei
 so  genannten  grenzüberschreitenden  Beanstandungen  Transporteure  aus  ande-
 ren  Mitgliedstaaten  betroffen,  übermittelt  das  BVL  als  nationale  Kontaktstelle
 im  Sinne  des  Artikels  24  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1/2005  auf  Ersuchen  der  zu-
 ständigen  Landesbehörde  die  entsprechende  Beanstandung  an  die  nationale
 Kontaktstelle  des  betreffenden  Mitgliedstaates.  In  dieser  Weise  ist  das  BVL  im
 Jahr  2008  insgesamt  58-mal  tätig  geworden,  im  Jahr  2009  (Stichtag  8.  Dezem-
 ber  2009)  bislang  68-mal.  Ebenso  erhält  das  BVL  Beanstandungen  bezüglich

 2005  2006  2007  2008

 Anzahl der Verstöße bei Kon-
 trollen von Transportmitteln

 3 810  4 195  3 518  4 012

 Verstöße in Prozent  0,56  1,43  1,13  1,13

 Anzahl der Verstöße bei
 Dokumentenkontrollen

 938  1 425  1 425   628

 Verstöße in Prozent  0,49  1,13  1,05  0,62
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deutscher  Transporteure  aus  anderen  Mitgliedstaaten  und  tritt  diesbezüglich  mit
 der  jeweils  zuständigen  Landesbehörde  in  Kontakt.  Derartige  Fälle  gab  es  im
 Jahr  2008  insgesamt  82-mal,  im  Jahr  2009  (Stichtag  8.  Dezember  2009)  bislang
 78-mal.

 4.  Was  ist  der  Bundesregierung  über  die  Durchführung  der  Lebendtransporte
 und  der  Schlachtungen  nach  Verlassen  der  Europäischen  Union  im  Hin-
 blick auf die Erfüllung von Tierschutzstandards bekannt?

 Der  Bundesregierung  liegen  zu  Schlachttiertransporten  und  Schlachtungen  au-
 ßerhalb der EU keine Erkenntnisse vor.

 5.  Wie  hat  sich  nach  Einschätzung  der  Bundesregierung  die  Einführung  des
 Sachkundenachweises  Tiertransporte  auf  den  Tierschutz  bei  Transporten
 von Schlachttieren ausgewirkt?

 Bereits  nach  der  nationalen  Tierschutztransportverordnung  vom  25.  Februar
 1997  war  ein  Sachkundenachweis  für  den  gewerblichen  Transport  von  Nutz-
 tieren  und  Hausgeflügel  verpflichtend.  Durch  die  Verordnung  (EG)  Nr.  1/2005
 erfolgte  eine  Erweiterung  der  tierschutzrechtlichen  Anforderungen  hinsichtlich
 der  Kenntnisse  und  Fähigkeiten  von  Personen,  die  gewerblich  Tiere  transpor-
 tieren.  Der  Tierschutz  beim  Transport  wird  dadurch  optimiert,  dass  Kenntnisse
 und  Fähigkeiten  verbessert  und  Transporteure  für  die  Thematik  sensibilisiert
 werden.  Für  den  Transport  unter  65  km  ist  kein  Befähigungsnachweis  erforder-
 lich.  Darunter  fallen  die  meisten  Transporte  von  Einzeltieren  zu  regionalen
 Schlachthöfen durch Landwirte und Metzger.

 Schweine

 6.  a)  Wie  viele  Schlachtschweine  wurden  in  den  letzten  zehn  Jahren  jährlich
 lebend  in  andere  EU-Staaten  und  Nicht-EU-Staaten  exportiert  (Auflis-
 tung nach Zielländern erbeten)?

 Siehe Anlage 1.

 b)  Wie  hat  sich  innerhalb  der  letzten  zehn  Jahre  das  Verhältnis  von  ge-
 schlachteten  und  lebenden  Schweinen  beim  Export  entwickelt,  und  wie
 interpretiert  die  Bundesregierung  die  sich  hier  ggf.  vollziehenden  Verän-
 derungen?

 Innerhalb  der  letzten  zehn  Jahre  hat  sich  der  deutsche  Export  von  geschlachte-
 ten  Schweinen  (Schweinefleisch,  frisch,  gekühlt  oder  gefroren)  fast  verdrei-
 facht.  Bei  der  Ausfuhr  von  lebenden  Schlachtschweinen  mit  einem  Höchststand
 von  928  000  Tieren  im  Jahr  2005  hat  sich  der  Lebendexport  von  Schweinen  um
 29  Prozent  auf  659  000  Tiere  im  Jahr  2008  verringert  (vgl.  Anlage  1).  Von  1999
 bis  2008  hat  sich  der  Anteil  an  lebenden  Schweinen  am  Schweineexport  insge-
 samt  von  9,1  Prozent  auf  3,9  Prozent  reduziert  (vgl.  Anlage  2).  Entsprechend
 ist  der  Anteil  von  geschlachteten  Schweinen  von  90,9  Prozent  auf  96,1  Prozent
 angestiegen.  Die  relative  Bedeutung  der  Schlachttierexporte  hat  somit  weiter
 abgenommen.
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7.  a)  Kann  die  Bundesregierung  die  Aussage  der  ISN-Interessengemein-
 schaft  der  Schweinehalter  Deutschlands  bestätigen,  dass  derzeit  wö-
 chentlich  rund  100  000  Schlachtschweine  lebend  exportiert  werden,
 und wenn ja, in welche Zielländer?

 Seitens  der  Bundesregierung  kann  die  Aussage  der  Interessengemeinschaft  der
 Schweinehalter  (ISN)  nicht  bestätigt  werden,  dass  derzeit  rund  100  000  Schlacht-
 schweine  pro  Woche  lebend  exportiert  werden.  Nach  jüngsten  Angaben  des
 Statistischen  Bundesamtes  (StBA),  die  jedoch  nur  monatlich  vorliegen  (siehe
 Anlage  3),  wurden  im  Monat  September  2009  pro  Woche  im  Durchschnitt
 ca.  24  300 Schlachtschweine lebend exportiert.

 b)  Welche  Rolle  spielt  hierbei  der  Export  nach  Russland,  und  wie  beur-
 teilt die Bundesregierung die Transportbedingungen für die Tiere?

 Der  Export  von  lebenden  Schlachtschweinen  nach  Russland  ist  im  Zeitraum
 Juni  bis  September  2009  deutlich  angestiegen.  Im  Übrigen  wird  auf  die  Ant-
 wort zu Frage 4 verwiesen.

 8.  In  welchem  Umfang  wurde  in  den  letzten  fünf  Jahren  jährlich  Schweine-
 fleisch aus Russland in die EU bzw. nach Deutschland importiert?

 Deutschland  hat  in  den  letzten  fünf  Jahren  kein  Schweinefleisch  aus  Russland
 importiert.  Wie  Anlage  4  zeigt,  waren  die  EU-Einfuhren  insgesamt  sehr  gering.

 9.  Wie  hat  sich  der  Export  von  lebenden  Schlachtschweinen  in  diesem  Jahr
 entwickelt,  und  gibt  es  im  Vergleich  zu  den  Vorjahren  eine  besondere  Dy-
 namik  in  den  Exportzahlen,  und  wenn  ja,  wie  ist  diese  nach  Ansicht  der
 Bundesregierung zu begründen?

 Im  Jahr  2008  lagen  die  Exporte  von  lebenden  Schlachtschweinen  um  13  Pro-
 zent  niedriger  als  etwa  2004  und  um  29  Prozent  unter  denen  für  das  Jahr  2005.
 Im  laufenden  Jahr  2009  haben  die  Ausfuhren  deutlich  zugenommen.  So  sind  in
 den  ersten  drei  Quartalen  2009  die  Lebendexporte  im  Vergleich  zum  entspre-
 chenden  Vorjahreszeitraum  um  68  Prozent  angestiegen.  Aus  Anlage  5  ist  die
 monatliche  Entwicklung  der  deutschen  Exporte  von  Schlachtschweinen  in  die-
 sem  Jahr  für  den  Zeitraum  Januar  bis  September  ersichtlich;  ebenso  die  ent-
 sprechenden  Monatszahlen  der  Vorjahre  ab  2005.  Die  Marktbeteiligten  nutzen
 damit  die  Möglichkeiten,  die  sich  ihnen  am  Markt  bieten.  Ein  wesentlicher
 Grund  für  die  Zunahme  der  Exporte  von  lebenden  Schweinen  nach  Russland
 dürfte  neben  der  Unterauslastung  russischer  Schlachtbetriebe  auch  in  der  Tatsa-
 che  liegen,  dass  der  Einfuhrzoll  für  lebende  Schweine  deutlich  unter  dem  für
 Schweinefleisch  liegt.  Russland  hat  angekündigt,  den  Zollsatz  für  lebende
 Schweine zum 1. Januar 2010 deutlich anzuheben.

 10.  a)  Wie  viele  Schlachtschweine  werden  jährlich  nach  Deutschland  impor-
 tiert, und aus welchen Ländern stammen diese Schweine?

 Anlage  6  zeigt  den  deutschen  Import  von  lebenden  Schlachtschweinen  der  letz-
 ten  zehn  Jahre  sowie  die  Herkunftsländer.  Die  Lebendeinfuhren  haben  sich
 mehr  als  verdoppelt  und  sind  von  1,8  Millionen  Tieren  im  Jahr  1999  auf  rund
 4,4  Millionen Tiere in 2008 angestiegen.
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b)  Was  sind  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  die  Gründe  für  den  Import
 von Schlachtschweinen nach Deutschland?

 Es  handelt  sich  hierbei  ausschließlich  um  Schlachttiere  aus  anderen  EU-Mit-
 gliedstaaten.  Die  Marktbeteiligten  nutzen  die  Möglichkeiten  des  freien  Waren-
 verkehrs  im  EU-Binnenmarkt.  Dabei  handelt  es  sich  entsprechend  den  Zielen
 und  Rechtsvorschriften  der  Europäischen  Union  bei  dem  einheitlichen  und
 freien  Binnenmarkt  um  einen  Markt,  eine  Differenzierung  in  nationale  Märkte
 widerspricht  somit  sowohl  der  Idee  eines  freien  und  einheitlichen  Europas  als
 auch den rechtlichen Bestimmungen.

 Rinder

 11.  a)  Wie  viele  Schlachtrinder  wurden  in  den  letzten  zehn  Jahren  jährlich  le-
 bend  in  andere  EU-Staaten  und  Nicht-EU-Staaten  exportiert  (Auflis-
 tung nach Zielländern erbeten)?

 Siehe Anlage 7.

 b)  Wie  hat  sich  innerhalb  der  letzten  zehn  Jahre  das  Verhältnis  von  ge-
 schlachteten  und  lebenden  Rindern  beim  Export  entwickelt,  und  wie
 interpretiert  die  Bundesregierung  die  sich  hier  ggf.  vollziehenden  Ver-
 änderungen?

 Der  Anteil  an  lebenden  Tieren  beim  deutschen  Export  von  geschlachteten  und
 lebenden  Rindern  insgesamt  betrug  im  Jahr  1999  noch  10,4  Prozent.  Dieser  hat
 sich  im  Jahr  2008  auf  1,8  Prozent  reduziert.  Im  Vergleich  dazu  stieg  entspre-
 chend  der  Anteil  bei  geschlachteten  Rindern  von  90  Prozent  auf  98  Prozent
 (siehe  Anlage  8).  Die  relative  Bedeutung  der  Schlachttierexporte  hat  somit
 drastisch abgenommen.

 12.  a)  Wie  viele  Schlachtrinder  werden  jährlich  nach  Deutschland  importiert,
 und aus welchen Ländern stammen diese Rinder?

 Siehe Anlage 9. Aus Drittländern wurden keine Tiere importiert.

 b)  Was  sind  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  die  Gründe  für  den  Import
 von Schlachtrindern?

 Siehe Antwort zu Frage 10b.

 Mastgeflügel

 13.  a)  Wie  viel  Mastgeflügel  wurde  in  den  letzten  zehn  Jahren  jährlich  lebend
 in  andere  EU-Staaten  und  Nicht-EU-Staaten  exportiert  (Auflistung
 nach Zielländern erbeten)?

 Siehe Anlage 10.

 b)  Wie  hat  sich  innerhalb  der  letzten  zehn  Jahre  das  Verhältnis  von  ge-
 schlachtetem  und  lebendem  Mastgeflügel  beim  Export  entwickelt,  und
 wie  interpretiert  die  Bundesregierung  die  sich  hier  ggf.  vollziehenden
 Veränderungen?

 Der  Export  von  lebendem  Schlachtgeflügel  in  Drittländer  hat  für  die  deutsche
 Geflügelwirtschaft  keine  Bedeutung.  Allenfalls  Mastgeflügel  und  Legehennen
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werden  zur  Schlachtung  in  benachbarte  Mitgliedstaaten  verbracht.  Beim  deut-
 schen  Export  von  geschlachtetem  und  lebendem  Mastgeflügel  betrug  1999  der
 Anteil  an  lebendem  Geflügel  43,5  Prozent,  der  sich  auf  35,9  Prozent  im  Jahr
 2008  verringerte.  Angestiegen  ist  in  den  letzten  zehn  Jahren  der  Anteil  an  ge-
 schlachtetem  Mastgeflügel  von  56,5  Prozent  im  Jahr  1999  auf  64,1  Prozent  im
 Jahr 2008 (siehe Anlage 11).

 14.  a)  Wie  viel  Mastgeflügel  wird  jährlich  zur  Schlachtung  nach  Deutschland
 importiert, und aus welchen Ländern stammen diese Tiere?

 Siehe Anlage 12.

 b)  Was  sind  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  die  Gründe  für  diesen  Im-
 port?

 Es  handelt  sich  fast  ausschließlich  um  Schlachtgeflügel  aus  anderen  EU-Mit-
 gliedstaaten. Im Übrigen siehe Antwort zu Frage 10b.

 Ökonomischer Stellenwert

 15.  Welche  Exporterlöse  werden  mit  dem  Export  von  lebenden  Schlacht-
 tieren  in  andere  EU-Staaten  sowie  in  Nicht-EU-Länder  für  die  deutsche
 Landwirtschaft  erzielt  (Darstellung  nach  Tierarten  erbeten),  und  welchen
 ökonomischen  Stellenwert  misst  die  Bundesregierung  diesem  Export  bei?

 Im  Jahr  2008  wurden  nach  vorläufigen  Angaben  rd.  326  Mio.  Euro  aus  dem
 Export  von  Schlachttieren  erlöst  (siehe  Anlage  13).  Dies  entspricht  weniger  als
 5  Prozent  der  Exporterlöse  mit  Fleisch  und  Fleischerzeugnissen;  gemessen  am
 deutschen  Agrarexport  insgesamt  liegt  der  Anteil  bei  rd.  0,7  Prozent.  Der  ge-
 samtwirtschaftliche Stellenwert des Schlachttierexports ist somit relativ gering.

 16.  Unterstützt  die  Bundesregierung  den  Export  von  lebenden  Schlachttieren,
 und  wenn  ja,  welche  Vorteile  sieht  sie  hier  im  Vergleich  zum  Export  von
 Frischfleisch?

 Nach  Auffassung  der  Bundesregierung  sollte  der  Transport  von  Schlachttieren
 über  große  Entfernungen  weitestmöglich  vermieden  und  durch  Transporte  von
 frischem  Fleisch  ersetzt  werden.  Die  nationalen  und  gemeinschaftsrechtlichen
 Vorschriften  enthalten  jedoch  nicht  die  Möglichkeit,  Schlachttiertransporte  in
 Drittstaaten  zu  verbieten.  Der  Export  von  lebenden  Schlachttieren  wird  von  der
 Bundesregierung finanziell nicht unterstützt.

 17.  Steht  der  Export  von  Schlachttieren  aus  Sicht  der  Bundesregierung  im
 Einklang  mit  dem  Ziel,  eine  erhöhte  Wertschöpfung  durch  den  Export
 weiterverarbeiteter  Qualitätsprodukte  zu  erzielen  und  Arbeitsplätze  im
 Bereich der Lebensmittelverarbeitung in Deutschland zu sichern?

 Die  Steigerung  der  Wertschöpfung  und  die  Sicherung  von  Arbeitsplätzen  im
 Agrar-  und  Ernährungsgewerbe  liegen  im  Interesse  der  Bundesregierung.  Staat-
 liche  Aufgabe  ist  die  Schaffung  entsprechender  Rahmenbedingungen,  zu  denen
 unter  anderem  auch  die  Bestimmungen  zum  Schutz  der  Tiere  beim  Transport
 gehören,  innerhalb  derer  die  Marktbeteiligten  entsprechend  den  Marktsignalen
 (Preise)  handeln.  Sollte  eine  Schlachtung  und  Verarbeitung  der  Schweine  in
 Deutschland  gegenüber  dem  Export  von  Lebendvieh  wirtschaftlich  interessan-
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ter  erscheinen,  würde  der  Markt  entsprechend  reagieren.  Es  obliegt  den  einzel-
 nen Marktpartnern, entsprechende Marktsignale zu geben.

 18.  Welche  Länder  sind  die  jeweils  wichtigsten  Handelspartner  im  Bereich
 des Exports von lebenden Schlachttieren?

 Die  wichtigsten  Handelspartner  Deutschlands  beim  Export  von  Schlachtrindern
 sind  die  Niederlande  und  Italien.  Schlachtschweine  wurden  im  Jahr  2008  insbe-
 sondere  nach  Österreich,  Polen  und  in  die  Niederlande  versendet,  Schlachtge-
 flügel ganz überwiegend in die Niederlande.

 19.  Welche  Rolle  soll  nach  Auffassung  der  Bundesregierung  der  Export  von
 lebenden  Schlachttieren  zukünftig  für  die  deutsche  Landwirtschaft  spie-
 len?

 Siehe Antwort zu Frage 17.

 20.  Wird  der  Lebendtransport  von  Schlachttieren  in  Nicht-EU-Staaten  staat-
 lich unterstützt, und wenn ja, in welcher Form und in welchem Umfang?

 Der  EU-Agrarministerrat  hat  am  22.  Dezember  2005  die  Exporterstattungen  für
 lebende  Schlachtrinder  abgeschafft.  Seitdem  wird  der  Export  von  lebenden
 Schlachttieren nicht mehr unterstützt.

 Veterinärabkommen

 21.  Werden  Tierschutzstandards  beim  Transport  lebender  Schlachttiere  im
 Rahmen  von  bilateralen  Verhandlungen  über  Veterinärabkommen  thema-
 tisiert, und sind diese Teil der Vereinbarungen?

 Veterinärabkommen  in  Abgrenzung  zu  einer  Veterinärbescheinigung  sind  Ver-
 einbarungen  über  die  Zusammenarbeit  auf  dem  Gebiet  des  Veterinärwesens
 zwischen  dem  Bundesministerium  für  Ernährung,  Landwirtschaft  und  Verbrau-
 cherschutz  und  dem  Ministerium  eines  Drittlandes,  das  für  die  Tiergesundheit
 in  diesem  Drittland  zuständig  ist.  Diese  Vereinbarungen  beziehen  in  der  Regel
 den  Tierschutz  mit  ein.  Veterinärabkommen  sind  nicht  Voraussetzung  für  den
 Handel mit Tieren und tierischen Erzeugnissen.

 22.  Um welche Standards handelt es sich dabei im Einzelnen?

 Die  Standards  basieren  auf  den  Kriterien  der  Weltorganisation  für  Tiergesund-
 heit (OIE).

 23.  Auf  welche  Art  und  Weise  wird  die  Einhaltung  derartiger  Standards  si-
 chergestellt?

 Tiertransporte  in  Drittstaaten  unterliegen  bis  zum  Verlassen  der  EU  (z.  B.  Ver-
 laden  der  Tiere  auf  ein  von  einem  EU-Mitgliedstaat  zugelassenes  und  kontrol-
 liertes  Transportschiff)  den  gemeinschaftlichen  bzw.  nationalen  Regelungen
 und  werden  von  den  zuständigen  Behörden  der  EU-Mitgliedstaaten  überwacht.
 Im  Drittland  sind  die  dortigen  Behörden  für  die  Überwachung  der  Einhaltung
 der dort geltenden Bestimmungen zuständig.
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24.  Betreffen  die  vereinbarten  Standards  Kontrollen  des  Zustands  der  Tiere
 bei der Entladung am Endbestimmungsort?

 Kontrollen  am  Bestimmungsort  auf  dem  Hoheitsgebiet  eines  Drittstaates  oblie-
 gen den dort zuständigen Behörden.

 25.  Wie  werden  beim  Abschluss  von  Veterinärabkommen  mit  Drittländern
 die  Ergebnisse  aus  dem  AHAW-Bericht  2002  (The  Welfare  of  animals
 during  transport)  berücksichtigt,  der  dazu  feststellt,  dass  die  Belastung
 der  Tiere  mit  der  Transportdauer  insbesondere  durch  mehrere  Klima-
 zonen  steigt,  und  unter  anderem  die  Versorgung  der  Tiere  sowie  die  Luft-
 zufuhr kritisch beurteilt?

 Siehe Antwort zu Frage 21.

 26.  Welche  konkreten  Vereinbarungen  durch  die  Veterinärdienste  Deutsch-
 lands  und  Libyens  wurden  getroffen,  um  den  Handel  mit  Tieren  und  Er-
 zeugnissen  tierischer  Herkunft  zu  stärken  und  auszuweiten  (Pressemittei-
 lung des BMELV vom 3.  Juli 2009)?

 Es  wurden  Veterinärbescheinigungen  für  Zucht-,  Mast  und  Schlachtrinder  und
 der  Entwurf  einer  Veterinärbescheinigung  für  frisches  Rindfleisch  ausge-
 tauscht.

 27.  Welche  Auswirkungen  hat  die  Unterzeichnung  dieser  Vereinbarung  über
 die  Ausfuhr  deutscher  Zucht-  und  Mastrinder  nach  Libyen  für  die  Anzahl
 der Lebendtransporte direkt nach Libyen und in die Region?

 Nach  Informationen  aus  Wirtschaftskreisen  ist  das  Interesse  an  Exporten  von
 Mast-  und  Schlachtrindern  nach  Libyen  eher  gering  und  kann  nicht  näher  bezif-
 fert  werden.  Auch  zum  Exportvolumen  von  Zuchtrindern  nach  Libyen  kann
 noch keine Aussage getroffen werden.

 28.  Mit  welchen  Staaten  bestehen  Veterinärabkommen,  die  auch  den  Export
 von  Lebendvieh  einschließen,  und  um  jeweils  welche  Tiere  handelt  es
 sich dabei?

 Der  Export  von  lebenden  Tieren  und  tierischen  Erzeugnissen  ist  weder  an  ein
 Veterinärabkommen  noch  an  eine  mit  dem  Drittstaat  bilateral  abgestimmte  Ve-
 terinärbescheinigung  gebunden.  Es  werden  auch  Veterinärbescheinigungen  den
 Handelsbeteiligten  unmittelbar  durch  Drittstaaten  zur  Verfügung  gestellt  oder
 zwischen  den  Handelspartnern  vereinbart,  wenn  der  Drittstaat  mit  einer  solchen
 Vorgehensweise  einverstanden  ist.  Das  Bundesministerium  für  Ernährung,
 Landwirtschaft  und  Verbraucherschutz  (BMELV)  hat  mit  den  Veterinärdiensten
 von  Algerien,  Ägypten,  Marokko,  Russland  und  der  Ukraine  Veterinärbeschei-
 nigungen  für  Zuchtrinder  und  nur  mit  Libyen  zusätzlich  auch  für  Mast-  bzw.
 Schlachtrinder  abgestimmt.  Darüber  hinaus  gibt  es  Veterinärbescheinigungen
 für Tiere, die zwischen der EU und Drittstaaten abgestimmt wurden.
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29.  Mit  welchen  Staaten  plant  die  Bundesregierung  den  Abschluss  von  Vete-
 rinärabkommen,  die  auch  den  Export  von  Lebendvieh  regeln,  für  jeweils
 welche  Tierarten,  und  wann  ist  mit  der  Unterzeichnung  der  Vereinbarun-
 gen zu rechnen?

 Das  BMELV  stimmt  sich  bei  der  Erarbeitung  von  bilateral  abgestimmten  Vete-
 rinärbescheinigungen  für  Zuchtrinder  mit  den  jeweiligen  Bundesdachverbän-
 den  der  Wirtschaft  ab.  Im  Übrigen  wird  auf  die  Antwort  zu  Frage  16  verwiesen.

 30.  Wie  positioniert  sich  die  Bundesregierung  zur  im  Bundesrat  vorgetra-
 genen  Bitte  einiger  Bundesländer,  sich  im  Rahmen  von  Veterinärabkom-
 men,  bei  Verhandlungen  zu  Handelsabkommen  oder  vergleichbaren  Ver-
 einbarungen  mit  Drittländern  dafür  einzusetzen,  dass  Transporte  lebender
 Schlachttiere ausgeschlossen werden?

 Siehe Antwort zu Frage 16.

 Europäische Union

 31.  Welchen  Selbstversorgungsgrad  erreichen  Deutschland  und  die  Europäi-
 sche Union bei Schweinefleisch, Rindfleisch und Mastgeflügel?

 Die  Selbstversorgungsgrade  betrugen  im  Jahr  2007  (für  die  EU  nach  Angaben
 der Europäischen Kommission) in Prozent:

 32.  Welche  Vorgaben  zum  besseren  Schutz  von  Schlachttieren  beim  Trans-
 port  will  die  Bundesregierung  in  der  Überarbeitung  der  Europäischen
 Tierschutztransport-Verordnung verankern?

 Die  Bundesregierung  begrüßt  die  Ankündigung  der  Europäischen  Kommission,
 einen  Vorschlag  zur  Überarbeitung  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1/2005  vorlegen
 zu  wollen.  Eine  endgültige  Position  kann  erst  in  Kenntnis  des  Vorschlages  in-
 nerhalb  der  Bundesregierung  abgestimmt  werden.  Bereits  im  Koalitionsvertrag
 ist das Ziel dargelegt, die Transportzeiten in der EU weiter zu begrenzen.

 33.  Wann  ist  nach  Einschätzung  der  Bundesregierung  mit  der  Vorlage  der
 überarbeiteten EU-Tierschutztransport-Verordnung zu rechnen?

 Die  Europäische  Kommission  hatte  die  Vorlage  eines  Vorschlags  zur  Überar-
 beitung  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1/2005  des  Rates  über  den  Schutz  von  Tieren
 beim  Transport  angekündigt.  Die  Bundesregierung  hat  keine  Kenntnis  darüber,
 wann dies der Fall sein wird.

 Schweinefleisch
 Rind- und

 Kalbfleisch
 Geflügelfleisch

 Deutschland  99,5  115,6  87,0

 EU-27  106,9  95,0  99,7
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34.  Ist  es  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  gerechtfertigt,  dass  für  den
 Transport  von  lebenden  Schlachttieren  innerhalb  der  EU  andere  Vorgaben
 bestehen  als  für  Transporte  von  lebenden  Schlachttieren  in  Nicht-EU-
 Staaten, und wenn ja, mit welcher Begründung?

 Grundsätzlich  sind  einheitlich  hohe  Tierschutzstandards  auch  im  internationalen
 Rahmen  zu  begrüßen.  Die  Bundesregierung  bringt  sich  daher  z.  B.  in  die  Arbei-
 ten  der  OIE  bei  der  Entwicklung  entsprechender  Standards  ein.  Die  Bundes-
 regierung hat jedoch keinen Einfluss auf die Rechtsetzung in anderen Staaten.
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Anlage 1 zu Frage 6a

 Deutsche Exporte von Schlachtschweinen

 (in Stück)

 *) Vorläufige Angaben.

 Quelle: Stat. Bundesamt



Drucksache 17/366 – 12 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode

Anlage 2 zu Frage 6b

 Deutsche Exporte von Schlachtschweinen und Schweinefleisch

 (in Tonnen)

 *) Vorläufige Angaben.
 1) Lebende Schlachtschweine in Stück umgerechnet in Tonnen Schlachtgewicht.

 Quelle: Stat. Bundesamt



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 13 – Drucksache 17/366

Anlage 3 zu Frage 7a bis 7b

 Deutsche Exporte von Schlachtschweinen

 (in Stück)

 *) Vorläufige Angaben.

 Quelle: Stat. Bundesamt
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Anlage 4 zu Frage 8

 EU-Importe von Schweinefleisch, gekühlt, gefroren

 (in Tonnen)

 Quelle: EUROSTAT
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Anlage 5 zu Frage 9

 Deutsche Exporte von Schlachtschweinen

 (in Stück)

 *) Vorläufige Angaben.

 Quelle: Stat. Bundesamt
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Anlage 6 zu Frage 10

 Deutsche Importe von Schlachtschweinen

 (in Stück)

 *) Vorläufige Angaben.

 Quelle: Stat. Bundesamt
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Anlage 7 zu Frage 11a

 Deutsche Exporte von Schlachtrindern

 (in Stück)

 *) Vorläufige Angaben.

 Quelle: Stat. Bundesamt
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Anlage 8 zu Frage 11b

 Deutsche Exporte von Schlachtrindern und Rindfleisch

 (in Tonnen)

 *) Vorläufige Angaben.
 1) Lebende Schlachtrinder in Stück umgerechnet in Tonnen Schlachtgewicht.

 Quelle: Stat. Bundesamt
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Anlage 9 zu Frage 12a

 Deutsche Importe von Schlachtrindern

 (in Stück)

 *) Vorläufige Angaben.

 Quelle: Stat. Bundesamt
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Anlage 10 zu Frage 13a

 Deutsche Exporte von Schlachtgeflügel

 (in Stück)

 *) Vorläufige Angaben.

 Quelle: Stat. Bundesamt
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Anlage 11 zu Frage 13b

 Deutsche Exporte von Mastgeflügel und Geflügelfleisch, frisch, gekühlt, gefroren

 (in Tonnen)

 *) Vorläufige Angaben.
 1) Lebende Schlachtgeflügel in Stück umgerechnet in Tonnen Schlachtgewicht.

 Quelle: Stat. Bundesamt
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Anlage 12 zu Frage 14a

 Deutsche Importe von Schlachtgeflügel

 (in Stück)

 *) Vorläufige Angaben.

 Quelle: Stat. Bundesamt
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Anlage 13 zu Frage 15

 Deutsche Exporte von Schlachttieren 2008*)

 1) Ausschließlich EU-Intrahandel
 *) Vorläufige Angaben.

 Quelle: Stat. Bundesamt
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